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 Veröffentlicht am 25.03.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/03 Steuern vom Vermögen

Norm

EStG 1972;

EStG 1988;

FinStrG §9;

VermStG;

Rechtssatz

Die Kenntnis über das grundsätzliche Bestehen der Einkommensteuer- und Vermögensteuerp:icht kann jedenfalls bei

einer intellektuell durchschnittlich begabten Person vorausgesetzt werden.
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